
Zweite Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für den Studiengang  
Politik und Recht der Westfälischen Wilhelms-Universität mit dem Abschluss Bachelor of Arts 

vom 29. Juli 2010  
vom 18. September 2013 

 
 
Aufgrund von § 2 Abs. 4 und § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes NRW (Hochschul-
gesetz – HG) in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes vom 31.10.2006 (GV. NRW. S. 474), zuletzt 
geändert aufgrund Art. 1 des Gesetzes vom 18.12.2013 (GV. NRW. S. 672), hat die Westfälische Wilhelms-
Universität Münster folgende Ordnung erlassen: 
 
 
 Artikel 1 

Die „Ordnung für die Prüfungen in dem Studiengang Politik und Recht mit dem Abschluss Bachelor of Arts 
an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster vom 29. Juli 2010“ (AB Uni 2010/17, S. 1461 ff.), zuletzt 
geändert durch die Erste Änderungsordnung vom 14. Dezember 2012 (AB Uni 2012/42, S. 3756 ff.), wird 
wie folgt geändert: 
 
 
1. In § 8 Abs. 2 Nr. 1 a. und d. sowie im Anhang I werden die Namen der Module P 1 „Grundlagen des  

politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland“ und P 4 „Einführung in die Politische Theorie“ 
jeweils ersetzt durch „Das politische System der Bundesrepublik Deutschland“ und „Politische Theo-
rie“. 

 
 
2. In § 8 Abs. 2 Nr. 2 b. und im Anhang 1 wird der Name des Moduls P 6 „Forschendes Lernen“ jeweils 

ersetzt durch „Politikwissenschaftliche Vertiefung“. 
 
 
3. § 12 Abs. 5 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

„(5) 1Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt 6 Wochen; wird die Bachelorarbeit studien-
begleitend abgelegt, beträgt die Bearbeitungsfrist 12 Wochen.“ 

 
 
4.   In § 12 Abs. 5 Satz 3 und Satz 4 sowie in § 21 Abs. 1 Satz 2 wird hinter „die Bearbeitungszeit“ jeweils 

der Zusatz „beziehungsweise die Bearbeitungsfrist“ eingefügt. 
 
 
5.   § 12 Abs. 7 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

„(7) 1Wird eine juristische Bachelorarbeit verfasst, so gelten die Bestimmungen der § 12 Abs. 2 S. 3, 
Abs. 3 S. 1, Abs. 5 und 6 sowie § 13, § 20 Abs. 1 S.3 nicht.“ 

 
 

6.   § 14 Abs. 7 wird gestrichen; der bisherige Abs. 8 wird Abs. 7. 
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7. § 17 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Zusätzlich zur Gesamtnote wird eine Note nach Maßgabe der ECTS-Bewertungsskala festgesetzt.“ 
 

 
8. § 17 Absätze 3 und 4 werden wie folgt neu eingefügt. Die früheren Absätze 3 bis 7 rücken nach hinten 

und werden neu die Absätze 5 bis 9; entsprechend wird in § 16 Abs. 1 Satz 1, in § 17 Abs. 7 Satz 1 und 
in der Überschrift vom Anhang III dieser Prüfungsordnung der „§ 17 Abs. 3“ jeweils ersetzt durch „§ 17 
Abs. 5“ sowie in § 18 Abs. 1 Nr. c) der „§ 17 Abs. 7“ durch „§ 17 Abs. 9“  und in § 18 Abs. 1 Nr. d) der § 
17 Abs. 4 und 5“ durch „§ 17 Abs. 6 und 7“. 

 
„(3) 1Die Bewertung von Prüfungsleistungen wird den Studierenden auf elektronischem Wege oder 

durch einen schriftlichen Bescheid bekannt gegeben. 2Der Zeitpunkt der Bekanntgabe ist zu do-
kumentieren. 3Die Bekanntgabe auf elektronischem Wege erfolgt innerhalb des von der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität bereitgestellten elektronischen Prüfungsverwaltungssystems. 4Sofern 
ein schriftlicher Bescheid über Prüfungsleistungen im Rahmen von Modulen ergeht, geschieht 
dies durch öffentliche Bekanntgabe einer Liste auf den dafür vorgesehenen Aushangflächen der-
jenigen wissenschaftlichen Einrichtung, der die Aufgabenstellerin/der Aufgabensteller der Prü-
fungsleistung angehört. 5Die Liste bezeichnet die Studierenden, die an der jeweiligen Prüfungs-
leistung teilgenommen haben, durch Angabe der Matrikelnummer. 6Studierende, die eine Prü-
fungsleistung auch im letzten Versuch nicht bestanden haben, wird die Bewertung individuell 
durch schriftlichen Bescheid zugestellt; der Bescheid enthält eine Rechtsbehelfsbelehrung.“ 

 
„(4) Gibt es innerhalb eines Moduls Wahlmöglichkeiten bzgl. der Veranstaltungen und damit der zu 

erbringenden Prüfungsleistungen und hat eine Studierende/ein Studierender einen Fehlversuch 
in einer Prüfungsleistung zu einer Veranstaltung unternommen und wechselt sie/er die Veran-
staltung, so werden die für diese Prüfungsleistung unternommenen Fehlversuche jeweils auf eine 
Prüfungsleistung der neu gewählten Veranstaltung angerechnet.“ 

 
 
9.   Im Anhang I werden, zusätzlich zu den sich aus Artikel 1 Nr. 1 - 8 ergebenden Änderungen, die Modul-

beschreibungen der Pflichtmodule P1, P2, P3,  P4 und P 6 sowie die zugehörigen Modulübersichten 
wie folgt neu gefasst:  
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Modulbeschreibungen für den 
Bachelorstudiengang „Politik und Recht“ 

 
 
P1 Das politische System der Bundesrepublik Deutschland 
P2 Internationale Beziehungen 
P3 Vergleichende Politikwissenschaft 
P4 Politische Theorie 
P5 Standard- und Lektürekurse 
P6 Politikwissenschaftliche Vertiefung 
 
 
R1 Grundlagen des Öffentlichen Rechts 
R2 Grundlagen des Privatrechts 
R3 Verwaltungsrecht und Europarecht 
R4 Aufbauveranstaltungen nach Wahl 
R5 Schwerpunktbereich nach Wahl  
 
 
SF1 Statistik 
SF2 Empirische Methoden 
SF3 Praktikum 
SF4 Fremdsprache(n) 
SF5 Integrationsmodul 
SF6 Bachelorarbeit 
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P f l i c h t a n t e i l P o l i t i k w i s s e n s c h a f t (60 LP) 
 

Modul Titel LP 

Pflichtmodul P1 
Das politische System  
der Bundesrepublik Deutschland 

8 

Pflichtmodul P2 Internationale Beziehungen 8 

Pflichtmodul P3 Vergleichende Politikwissenschaft 8 

Pflichtmodul P4 Politische Theorie 8 

Pflichtmodul P5 Standard- und Lektürekurse 16 

Pflichtmodul P6 Politikwissenschaftliche Vertiefung 12 
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Pflichtmodul P1 
Modultitel deutsch:  Das politische System der Bundesrepublik Deutschland 

Modultitel englisch: The Political System of the Federal Republic of Germany 

Studiengang: Bachelor Politik und Recht 
 

1 Modulnummer:  PM P1  Status: [x]  Pflichtmodul  [  ]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[  ] jedes Sem. 
[x] jedes WS 
[  ] jedes SoSe 

Dauer: 
[x] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem. 

Fachsem.: 
1 

LP: 
8 

Workload (h): 
240 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1. V 
Einführung in das politische Sys-
tems der Bundesrepublik Deutsch-
land 

[x] P   [  ] WP 4 30 (2) 90 

2. Ü 
Tutorium zur Einführung in das 
politische System der Bundesre-
publik Deutschland 

[x] P   [  ] WP 4 30 (2) 90 

 

4 

Lehrinhalte: 
Das Modul vermittelt grundlegende Kenntnisse über das politische System der Bundesrepublik Deutsch-
land. Polity- und Politics-Dimensionen stehen im Mittelpunkt der Vorlesung und des ihr zugeordneten 
Tutoriums. Dabei wird auf die besondere Bedeutung der Globalisierung für das politische System der 
Bundesrepublik einschließlich der wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekte eingegangen. Mit der Beto-
nung von Entgrenzung und Verflechtung wird zugleich die Brücke zur Internationalen Politik und zur ver-
gleichenden Politikwissenschaft geschlagen. Der Kurs hat damit auch eine propädeutische Funktion, in-
dem er zentrale politikwissenschaftliche Begrifflichkeiten am Beispiel des politischen Systems der BRD 
verdeutlicht. I 
m Kontext des Studiengangs schlägt das Modul eine Brücke zum Modul „Grundlagen des öffentlichen 
Rechts“, indem es die Grundlagen des Staatsrechts, des allgemeinen Verfassungsrechts und des Staats-
organisationsrechts mit den Grundlagen der politikwissenschaftlichen Systemlehre verbindet. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden kennen rechtliche, wirtschaftliche, soziale und soziokulturelle Grundlagen des politi-
schen Systems der BRD, sind in der Lage, die Aufbau- und Ablauforganisation des politischen Systems in 
ihren Grundzügen zu analysieren und können die Globalisierung im Hinblick auf ihre Bedeutung für das 
politische System einordnen und bewerten. Darüber hinaus erhalten sie theoretische und methodische 
Kenntnisse über die Systemtheorie und sind in der Lage, Texte zu ausgewählten Aspekten des politischen 
Systems eigenständig zu erfassen und zu beurteilen. 

    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Keine 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen   
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8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung1 Dauer bzw.  
Umfang 

 
Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Die Modulabschlussprüfung erfolgt in Form einer Klausur, deren Dauer 
90 Minuten beträgt und deren Inhalte das Modul abdecken.  

90 min 100 

   

9 

Studienleistungen: 
Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Die verantwortlichen Lehrenden können für die Tutorien Referate (ca. 30 Minuten), 
die Vorbereitung von Seminartexten (ca. eine Stunde Lektürearbeit pro Woche), die 
Teilnahme an Gruppenaufgaben, das Abfassen von Rezensionen, Essays und The-
senpapieren (bis zu 600 Wörter) oder vergleichbare seminartypische Aufgaben als 
Studienleistungen definieren. 

nebenstehend 

 
 

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d. h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 
8 LP / 170 LP = 4,7 %  

  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Keine besonderen Voraussetzungen 
  

13 
Anwesenheit: 

Die regelmäßige Teilnahme wird empfohlen.  
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Das Modul ist für alle Bachelorstudiengänge des Instituts für Politikwissenschaft konzipiert. 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Prof. Dr. Klaus Schubert 
FB 06 – Erziehungswissenschaft und Sozialwissen-
schaften 

   

16 

Sonstiges: 
Die Teilnahme an jeder Prüfungsleistung und nicht Prüfungsrelevanten Studienleistung setzt die verbind-
liche Anmeldung auf elektronischem Wege oder persönlich beim Prüfungsamt der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät voraus. Beachten Sie dazu bitte auch die Hinweise zu den semesterbegleitenden 
Prüfungsleistungen auf der Homepage des Instituts für Politikwissenschaft. 

1 Entfällt bei Modulabschlussprüfung 
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Pflichtmodul P2 

 
  

Modultitel deutsch:  Internationale Beziehungen 

Modultitel englisch: International Relations  

Studiengang: Bachelor Politik und Recht 
 

1 Modulnummer:  PM P2  Status: [x]  Pflichtmodul  [  ]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[  ] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[x] jedes SoSe 

Dauer: 
[x] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem. 

Fachsem.: 
2 

LP: 
8 

Workload (h): 
240 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1. V 
Einführung in die Internationale 
Politik 

[x] P   [  ] WP 4 30 (2) 90 

2. Ü 
Tutorium zur Einführung in die 
Internationale Politik 

[x] P   [  ] WP 4 30 (2) 90 
 

4 

Lehrinhalte: 
In dieser Veranstaltung werden grundlegende Kenntnisse über Akteure, Strukturen und Prozesse sowie 
Theorien der Internationalen Beziehungen vermittelt. Gleichzeitig werden die wichtigsten theoretischen 
Zugänge zu ihrer Bearbeitung vorgestellt. Der Begriff „Akteure“ schließt dabei sowohl staatliche als auch 
nicht-staatliche Akteure ein. „Strukturen“ beinhalten, unter anderem, das Machtgleichgewicht zwischen 
Staaten, Anarchie, Hegemonie, Interdependenz. Sie sollen in ihrer Wirkung auf das Handeln der Akteure 
untersucht werden. Zu den wichtigsten „Prozessen“ gehören Krieg und Frieden, Globalisierung, Entwick-
lung, Institutionalisierung und Kooperation. Hier bietet sich die Möglichkeit, auf neuere und aktuelle Ent-
wicklungen einzugehen. Das Tutorium vertieft die Inhalte der Vorlesung und vermittelt zudem Methoden- 
und Präsentationskenntnisse.  
Im Kontext des Studiengangs schlägt das Modul eine Brücke zum Wahlpflichtschwerpunktbereich „Inter-
nationales Recht - Europäisches Recht – Internationales Privatrecht“, indem die Grundlagen des Völker-
rechts aus politikwissenschaftlicher Perspektive vermittelt werden.  

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Studierende erhalten eine grundlegende und umfassende Kenntnis der Internationalen Beziehungen. 
Damit werden sie in die Lage versetzt, Einzelphänomene in den Internationalen Beziehungen in einen 
größeren Gesamtzusammenhang zu stellen, diese zu analysieren und sie anhand verschiedener theoreti-
scher Denkrichtungen zu erklären. Im Tutorium sammeln sie Erfahrung in der systematischen Gruppenar-
beit und in der Präsentation komplexer Sachverhalte. 

    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Keine 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen   
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8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung2 Dauer bzw.  
Umfang 

 
Gewichtung für die 

Modulnote in % 

Die Lehrenden können als Prüfungsleistung eine 90minütige Klau-
sur, das Abfassen einer 4.000 bis 4.500 Wörter umfassenden Haus-
arbeit oder das Abfassen mehrerer Essays im Gesamtumfang von 
4.500 Wörtern im Laufe des Semesters definieren. 

90 Min. 
/ 

4.500 Wörter 
100 

  

9 

Studienleistungen: 
Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Um-

fang 
Die verantwortlichen Lehrenden können für die Tutorien Referate (ca. 30 Minuten), 
die Vorbereitung von Seminartexten (ca. eine Stunde Lektürearbeit pro Woche), die 
Teilnahme an Gruppenaufgaben, das Abfassen von Rezensionen, Essays und The-
senpapieren (bis zu 600 Wörter) oder vergleichbare seminartypische Aufgaben als 
Studienleistungen definieren. 

(nebenstehend) 

 
 

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d. h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 
8 LP / 170 LP = 4,7 % 

  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Keine besonderen Voraussetzungen 
  

13 
Anwesenheit: 

Die regelmäßige Teilnahme wird empfohlen.  
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  

Das Modul ist für alle Bachelorstudiengänge des Instituts für Politikwissenschaft konzipiert. 
   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Prof. Dr. Susanne Feske 
FB 06 – Erziehungswissenschaft und Sozialwissen-
schaften 

   

16 

Sonstiges: 
Die Teilnahme an jeder Prüfungsleistung und nicht Prüfungsrelevanten Studienleistung setzt die verbind-
liche Anmeldung auf elektronischem Wege oder persönlich beim Prüfungsamt der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät voraus. Beachten Sie dazu bitte auch die Hinweise zu den semesterbegleitenden 
Prüfungsleistungen auf der Homepage des Instituts für Politikwissenschaft. 

 

2 Entfällt bei Modulabschlussprüfung 
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Pflichtmodul P3 
Modultitel deutsch:  Vergleichende Politikwissenschaft 

Modultitel englisch: Comparative Politics 

Studiengang: Bachelor Politik und Recht 
 

1 Modulnummer:  PM P3 Status: [x]  Pflichtmodul  [  ]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[  ] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[x] jedes SoSe 

Dauer: 
[x] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem. 

Fachsem.: 
2 

LP: 
8 

Workload (h): 
240 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1. V 
Einführung in die Vergleichende 
Politikwissenschaft 

[x] P   [  ] WP 4 30 (2) 90 

2. Ü 
Tutorium zur Einführung in die 
Vergleichende Politikwissenschaft 

[x] P   [  ] WP 4 30 (2) 90 
 

4 

Lehrinhalte: 
 Das Modul vermittelt einen umfassenden Überblick über Entwicklung, Theorien, zentrale Ansätze, The-
men und Fragestellungen sowie methodische Zugänge der Vergleichenden Politikwissenschaft. Der Ver-
gleich wird als wichtige Methode der Politikwissenschaft behandelt. Dabei wird auf die Ausdifferenzierung 
der Sub-Disziplin in die verschiedenen Teilbereiche – u. a. Vergleichende Regierungslehre, Vergleichende 
Staatstätigkeitsforschung, Vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung, Vergleichende Politische Ökonomie 
– eingegangen. Darüber hinaus werden die Studierenden mit ausgewählten „Klassikern“ der vergleichen-
den politikwissenschaftlichen Literatur vertraut gemacht. Das Tutorium vertieft die Inhalte der Vorlesung 
und vermittelt zudem Methoden- und Präsentationskenntnisse. Der Fokus auf den Verfassungsvergleich 
schlägt eine Brücke zur rechtswissenschaftlichen Anteilsdisziplin des Studiengangs. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden lernen, politische Systeme, Politikbereiche, Sachverhalte sowie Fragestellungen ver-
gleichend zu betrachten und erwerben so die analytische Kompetenz des Vergleichens. Sie werden ver-
traut gemacht mit zentralen Ergebnissen der Vergleichenden Politikwissenschaft. Sie sind daher in der 
Lage, Unterschiede von Regierungssystemen, Governance Arrangements, Politischen Ökonomien sowie 
Wohlfahrtsregimen zu erkennen und in ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen zu diskutieren. Dank ihrer 
Kenntnis unterschiedlicher Regierungssysteme und Policy-Arrangements werden die Studierenden ferner 
befähigt, aktuelle politische Entwicklungen im globalen Kontext zu analysieren, zu diskutieren und poli-
tikwissenschaftlich einzuordnen. Im Tutorium sammeln die Studierenden Erfahrung in der systematischen 
Gruppenarbeit und in der Präsentation komplexer Sachverhalte. 

    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Keine 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen   
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8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung3 Dauer bzw.  
Umfang 

 
Gewichtung für die 

Modulnote in % 

Die Lehrenden können als Prüfungsleistung eine 90minütige Klau-
sur, das Abfassen einer rund 4.500 Wörter umfassenden Hausarbeit 
oder das Abfassen mehrerer Essays im Gesamtumfang von 4.500 
Wörtern im Laufe des Semesters definieren. 

90 Min. 
/ 

4.500 Wörter 
100 

  

9 

Studienleistungen: 
Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Um-

fang 
Die verantwortlichen Lehrenden können für die Tutorien Referate (ca. 30 Minuten), 
die Vorbereitung von Seminartexten (ca. eine Stunde Lektürearbeit pro Woche), die 
Teilnahme an Gruppenaufgaben, das Abfassen von Rezensionen, Essays und The-
senpapieren (bis zu 600 Wörter) oder vergleichbare seminartypische Aufgaben als 
Studienleistungen definieren. 

(nebenstehend) 

 
 

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d. h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 
8 LP / 170 LP = 4,7 % 

  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Keine besonderen Voraussetzungen 
  

13 
Anwesenheit: 

Die regelmäßige Teilnahme wird empfohlen.  
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  

Das Modul ist für alle Bachelorstudiengänge des Instituts für Politikwissenschaft konzipiert. 
   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Prof. Dr. Annette Zimmer 
FB 06 – Erziehungswissenschaft und Sozialwissen-
schaften 

   

16 

Sonstiges: 
Die Teilnahme an jeder Prüfungsleistung und nicht Prüfungsrelevanten Studienleistung setzt die verbind-
liche Anmeldung auf elektronischem Wege oder persönlich beim Prüfungsamt der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät voraus. Beachten Sie dazu bitte auch die Hinweise zu den semesterbegleitenden 
Prüfungsleistungen auf der Homepage des Instituts für Politikwissenschaft. 

3 Entfällt bei Modulabschlussprüfung 
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 Pflichtmodul P4 
Modultitel deutsch:  Politische Theorie 

Modultitel englisch: Political Theory 

Studiengang: Bachelor Politik und Recht 
 

1 Modulnummer:  PM P4  Status: [x]  Pflichtmodul  [  ]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[  ] jedes Sem. 
[x] jedes WS 
[  ] jedes SoSe 

Dauer: 
[x] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem. 

Fachsem.: 
3 

LP: 
8 

Workload (h): 
240 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1. V 
Einführung in die Politische  
Theorie 

[x] P   [  ] WP 4 30 (2) 90 

2. Ü 
Tutorium zur Einführung in die 
Politische Theorie 

[x] P   [  ] WP 4 30 (2) 90 
 

4 

Lehrinhalte: 
Die Politische Theorie befasst sich mit den wissenschaftstheoretischen, begrifflichen und theoretischen 
Grundlagen der Politikwissenschaft sowie mit der Erklärung, dem Entwurf und der Kritik politischer Ord-
nungen, Institutionen und Verfahren einschließlich der ihnen zu Grunde liegenden Rechtfertigungsgründe. 
Das Modul vermittelt Kenntnisse zentraler analytischer und normativer Grundbegriffe und Konzepte sowie 
klassischer und aktueller analytischer und normativer theoretischer Konzepte und Ansätze der Politikwis-
senschaft. Das Tutorium vertieft die Inhalte der Vorlesung und vermittelt zudem Methoden- und Präsenta-
tionskenntnisse.  
Im Kontext des Studiengangs stellt das Modul einen rechtswissenschaftlichen Bezug durch die politikwis-
senschaftliche Auseinandersetzung mit der Staatsphilosophie und der Begründung „guter“ Gesell-
schaftsordnung her. 

 
 

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden erlernen die Grundlagen theoretischen Arbeitens und erwerben Kenntnisse zentraler 
analytischer und normativer Grundbegriffe und Konzepte sowie klassischer und aktueller analytischer und 
normativer theoretischer Konzepte und Ansätze der Politikwissenschaft. Zudem erwerben sie die Fähigkeit 
zur Beurteilung und kritischen Diskussion theoretischer politikwissenschaftlicher Ansätze. Im Tutorium 
sammeln sie Erfahrung in der systematischen Gruppenarbeit und in der Präsentation komplexer Sachver-
halte. 

    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Keine 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen   
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8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung4 Dauer bzw.  
Umfang 

 
Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Die Lehrenden können als Prüfungsleistung eine 90minütige Klausur, 
das Abfassen einer 4.000 bis 4.500 Wörter umfassenden Hausarbeit 
oder das Abfassen mehrerer Essays im Gesamtumfang von 4.500 Wör-
tern im Laufe des Semesters definieren. 

90 Min. 
/  

4.500 
Wörter 

100  

  

9 

Studienleistungen: 
Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Die verantwortlichen Lehrenden können für die Tutorien Referate (ca. 30 Minuten), 
die Vorbereitung von Seminartexten (ca. eine Stunde Lektürearbeit pro Woche), die 
Teilnahme an Gruppenaufgaben, das Abfassen von Rezensionen, Essays und The-
senpapieren (bis zu 600 Wörter) oder vergleichbare seminartypische Aufgaben als 
Studienleistungen definieren. 

(nebenstehend) 

 
 

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d. h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 
8 LP / 170 LP = 4,7 % 

  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Keine besonderen Voraussetzungen 
  

13 
Anwesenheit: 

Die regelmäßige Teilnahme wird empfohlen.  
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Das Modul ist für alle Bachelorstudiengänge des Instituts für Politikwissenschaft konzipiert. 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Prof. Dr. Ulrich Willems 
FB 06 – Erziehungswissenschaft und Sozialwissen-
schaften 

   

16 

Sonstiges: 
Die Teilnahme an jeder Prüfungsleistung und nicht Prüfungsrelevanten Studienleistung setzt die verbind-
liche Anmeldung auf elektronischem Wege oder persönlich beim Prüfungsamt der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät voraus. Beachten Sie dazu bitte auch die Hinweise zu den semesterbegleitenden 
Prüfungsleistungen auf der Homepage des Instituts für Politikwissenschaft. 

 

4 Entfällt bei Modulabschlussprüfung 
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Pflichtmodul P6 
Modultitel deutsch:  Politikwissenschaftliche Vertiefung 

Modultitel englisch: Advanced Studies in Political Science 

Studiengang: Bachelor Politik und Recht 
 

1 Modulnummer:  PM P6  Status: [x]  Pflichtmodul  [  ]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SoSe 

Dauer: 
[  ] 1 Sem. 
[x] 2 Sem. 

Fachsem.: 
5 + 6 

LP: 
12 

Workload (h): 
360 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 
(h + SWS) 

Selbst-
studium (h) 

1. S Bachelorseminar I [  ] P   [x] WP 4 30 (2) 90 

2. S Bachelorseminar II [  ] P   [x] WP 4 30 (2) 90 

3. S Bachelorseminar III [  ] P   [x] WP 4 30 (2) 90 
 

4 

Lehrinhalte: 
Ziel des Moduls ist die Einführung in die themenbezogene, empirische politikwissenschaftliche For-
schung. Es dient insbesondere dazu, die im Laufe des BA-Studiums erlernten sozialwissenschaftlichen 
Methodenkenntnisse empirisch und problemorientiert anzuwenden. Es kann sich hierbei um sekundär-
statistische Analysen, kleinere Befragungen oder die Durchführung von „Case Studies“ handeln. 
Hierzu belegen die Studierenden Seminarveranstaltungen, die den drei Forschungsschwerpunkten des 
Instituts für Politikwissenschaft zugeordnet sind: „Regieren“, „Zivilgesellschaft und Demokratie“ sowie 
„Globalisierung und Regionalisierung“. Die Kurse bauen auf den Lehrinhalten des obligatorischen Moduls 
„Methoden“ und der vier obligatorischen Module „Das Politische System der Bundesrepublik Deutsch-
land“, „Internationale Beziehungen“, „Vergleichende Politikwissenschaft“ und „Politische Theorie“ auf 
und ermöglichen den Studierenden entweder eine thematische Spezialisierung, indem sie drei Seminare 
aus einem Forschungsschwerpunkt wählen oder die Durchführung von kleineren Forschungsprojekten aus 
allen drei Forschungsschwerpunkten des Instituts.  
In Kombination mit den Aufbauveranstaltungen und Schwerpunktbereichen nach Wahl der rechtswissen-
schaftlichen Anteilsdisziplin haben die Studierenden die Möglichkeit, Studieninteressen wie etwa Bache-
lorseminare zur politikwissenschaftlichen Europaforschung mit dem Europarecht zu vertiefen kombinieren 
und sich so weiter interdisziplinär zu spezialisieren. 
Alle Seminare führen zunächst literaturgestützt (theoretisch) in den Stand der Forschung sowie in zentrale 
und aktuell diskutierte Frage- und Problemstellungen der Thematik ein. In einem zweiten Schritt wird auf 
ausgewählte Frage- und Problemstellungen fokussiert, und diese werden empirisch untersucht. Hierbei 
kann das gesamte im Laufe des BA-Studiums vermittelte Methodenspektrum (quantitativ wie qualitativ) 
zur Anwendung kommen. Ferner wird die Bildung von „Forschungsteams“, d. h. studentischer Gruppen, 
die sich mit einer spezifischen Methodik der Fragestellung annehmen, gefördert. 
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5 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden lernen aus einem breiten Diskussions- und Problemzusammenhang aktuelle For-
schungsfragestellungen herauszuarbeiten und diese für die wissenschaftliche empirische Arbeit zu opera-
tionalisieren. Sie werden an empirische Forschungsarbeit herangeführt und zur Teamarbeit angeleitet. 
Ferner können sie aus dem breiten Spektrum der im Rahmen des Studiums vermittelten methodischen 
Kenntnisse einen Zugang zum wissenschaftlichen empirischen Arbeiten vertiefen und hierdurch für die 
weitere berufliche Tätigkeit wichtige Erkenntnisse hinsichtlich Arbeitsorganisation, Machbarkeit, Timing 
sowie Validität der wissenschaftlichen Erkenntnisse gewinnen. Die abschließenden Hausarbeiten der 
Lehrveranstaltungen des Moduls bereiten schließlich auf die (politikwissenschaftliche) Bachelorarbeit 
vor. 

6 

Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Das Institut für Politikwissenschaft bietet pro Semester und Forschungsschwerpunkt mindestens zwei 
Bachelorseminare an, sodass die Studierenden aus sechs Seminaren im Semester wählen können. Den 
Dozenten des Studiengangs steht es frei, bei umfangreicheren Forschungsprojekten Bachelorseminare 
über zwei Semester hinweg anzubieten. Es ist jedoch sichergestellt, dass die Studierenden auch drei 
einzelne Seminare belegen können. 

 
 

7 
Leistungsüberprüfung: 
[  ]  Modulabschlussprüfung      [x]  Modulteilprüfungen   

  

8 

Prüfungsrelevante Leistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung5 Dauer bzw.  
Umfang 

 
Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Die Studierenden nehmen in allen drei Bachelorseminaren an der 
empirischen Forschungsarbeit teil und dokumentieren ihre Ergebnis-
se. Je nach Anlage des Kurses kann die empirische Arbeit in Gruppen- 
oder Einzelarbeit erbracht werden. In zwei der drei Seminare verfas-
sen die Studierenden zudem eine Hausarbeit im Umfang von ca. 
6.000 Wörtern, in dem sie über ihre Forschungsergebnisse reflektie-
ren. Die Dozenten können auch die Produktion eines Dokumentarfil-
mes oder andere Formen der Ergebnisaufbereitung zulassen. Die Mo-
dulnote ergibt sich aus der Benotung der beiden Hausarbeiten.   

  

Bachelorseminar I (Hausarbeit) 
Ca. 6000 

Wörter 
50  

Bachelorseminar II (Hausarbeit) 
Ca. 6000 

Wörter 
50  

  

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Die Lehrenden können Referate (ca. 30 Minuten), die Vorbereitung von Seminartex-
ten (ca. eine Stunde Lektürearbeit pro Woche), die Teilnahme an Gruppenaufgaben, 
das Abfassen von Rezensionen, Essays und Thesenpapieren (bis zu 600 Wörter) 
und vergleichbare seminartypische Aufgaben als Studienleistungen definieren. 

(nebenstehend) 

 

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d. h. alle Prüfungsrelevanten Leistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 
12 LP / 170 LP = 7,1 % 

  

5 Entfällt bei Modulabschlussprüfung 
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12 

Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 
Die Module „Empirische Methoden“ sowie die vier Grundlagenmodule „Einführung in das Politische Sys-
tem der BRD“, „Einführung in die Internationale Beziehungen“, „Vergleichende Politikwissenschaft“ und 
„Einführung in die Poltische Theorie“ müssen erfolgreich abgeschlossen worden sein. 

  

13 
Anwesenheit: 

Die regelmäßige Teilnahme wird empfohlen. 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  

Das Modul ist für alle Bachelorstudiengänge des Instituts für Politikwissenschaft konzipiert. 

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Dr. Matthias Freise 
FB 06 – Erziehungswissenschaft und Sozialwissen-
schaften 

 
 

16 

Sonstiges: 
Die Teilnahme an jeder Prüfungsrelevanten Leistung und nicht Prüfungsrelevanten Studienleistung setzt 
die verbindliche Anmeldung auf elektronischem Wege oder persönlich beim Prüfungsamt der Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät voraus. Beachten Sie dazu bitte auch die Hinweise zu den semester-
begleitenden Prüfungsleistungen auf der Homepage des Instituts für Politikwissenschaft. 
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Artikel 2 

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Westfälischen Wilhelms-Universität in Kraft. 
 

(2) Diese Ordnung gilt für alle Studierenden, die nach der „Ordnung für die Prüfungen in dem Studien-
gang Politik und Recht mit dem Abschluss Bachelor of Arts an der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster vom 29. Juli 2010“ studieren. 

 
 
 
 
 

Ausgefertigt auf Grund der Beschlüsse der Fachbereichsräte der Rechtswissenschaftlichen Fakultät (Fachbe-
reich 03) vom 04.12.2012, der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät (Fachbereich 04) vom 16.01.2013 und des 
Fachbereichs Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften (Fachbereich 06) vom 13.02.2013.  
 
Münster, den 18.09.2013 Die Rektorin 

 
 Prof. Dr. Ursula Nelles 
 
 
 
 

 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über die Verkün-
dung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie Bekanntmachungen von Satzungen vom 
08.02.1991 (AB Uni 91/1), zuletzt geändert am 23.12.1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkündet. 
 
Münster, den 18.09.2013 Die Rektorin 

 
 Prof. Dr. Ursula Nelles 
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